
 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands „Kommunale Verkehrsüberwachung 

im Nürnberger Land“ hat am 06.03.2026 die  

 

6. Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbands „Kommunale Verkehrs-

überwachung im Nürnberger Land“ 

 

erlassen. 

 

Die Änderungssatzung wurde am 20.03.2026 im Amtsblatt Nr. 9 für den Landkreis 

Nürnberger Land amtlich bekannt gemacht. Sie tritt am Tag nach ihrer amtlichen 

Bekanntmachung  in Kraft. Auf die Veröffentlichung im Amtsblatt wird hiermit gemäß 

Art. 48 Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hingewie-

sen.  

 

 

 

Lauf a.d.Pegnitz, den 15.04.2026 

Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

 

 

Thomas Lang 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachung 


